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Goldene Regeln fiir den Wintersportler

Skilauf ist zu einem Massensport geworden. «Das ganze Volk fihrt Ski» und damit nehmen
auch die Gefahren auf den Pisten — idhnlich wie auf den Strassen — stindig zu. Die Schweize-
rische Kommission fiir Unfallverhiitung auf Skipisten hat aus diesem Grund in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Kurorten und Sportbahnen den Pistenservice geschaffen, keine
Polizei, sondern ein gutausgebildetes, entsprechend ausgerustetes Helferkorps, das sich nach
Kriften bemiiht, zum Rechten zu sehen und damit Skifahrer und andere Wintersportler vor
Unfillen zu bewahren.

Die Erfahrungen der letzten Saison veranlassen uns, allen Skifahrern die folgenden zehn Rat-
schlige ans Herz zu legen:

10.

. Auch der Skifahrer muss sein Tempo immer den Ortlichen Verhiltnissen und — besonders

wichtig flir jingere I'ahrer — seinem Konnen anpassen. Er soll die Ski jederzeit so unter
Kontrolle haben, dass selbst unvorhergesehene Ereignisse nicht zu einem Unfall fiihren.

. Besondere Vorsicht ist geboten bei Engpissen wie etwa Schneisen, Hagdurchldssen, Bahn-

unterfiihrungen etc. Nicht alle Skifahrer sind perfekte Konner. Man muss stets damit
rechnen, dass cin gestiirzter Fahrer die ohnehin schmale Piste plotzlich versperrt.

Auf lingeren Abfahrten sollte namentlich der Stidter von Zeit zu Zeit einen kleinen Halt
einschalten, Dabei ist aber darauf zu achten, dass fiir das Verweilen ein gilinstiger Platz
ausgewihlt wird: auf keinen Fall mitten in der Piste stehenbleiben!

. Aufsteigende bleiben mit Vorteil am Rande der Pisten und beniitzen — sofern vorhanden

— bestehende Aufstiegsspuren.

. Hunde sollten nicht auf Skipisten mitgefiithrt werden. Einerseits kann diese Art von «Be-

gleitung» zur Tierqudlerei werden und andererseits haben sich schon Unfille ereignet, die
durch herumjagende Hunde verursacht wurden.

Schlitten und andere Schneegefihrte gehoren auf die hiezu in der Regel vorbereiteten
Bahnen und nicht auf ohnehin schon iiberlastete Skipisten.

Auch Fusstouristen wollen die winterlichen Freuden geniessen. Im Interesse ihrer eigenen
Sicherheit und mit Riicksicht auf die Skifahrer sollten sie aber die eigens fiir sie hergerichte-
ten Fusswege bentitzen — keinesfalls Skipisten.

. Gesperrte Routen diirfen unter keinen Umstinden befahren oder begangen werden. Es

kann niemals dem Entscheid des Einzelnen iiberlassen bleiben, ob eine Abfahrt wirklich
lawinengefdhrlich sei oder nicht. Wer dieses Gebot missachtet, handelt nicht nur striflich
leichtsinnig, sondern setzt erst noch das Leben einer allfillig einzusetzenden Rettungsmann-
schaft mutwillig aufs Spiel.

Ratschlige und Weisungen des Pistenservice, des Rettungsdienstes und anderer Funktionire
miissen unbedingt befolgt werden,

Auch der Wintersport soll Sport bleiben: jedermann ist gebeten, flotte Gesinnung und
sportliches Verantwortungsbewusstsein zu zeigen!

BfU

475



	Goldene Regeln für den Wintersportler

